
zur Laibacher Z e i t u n g .
?fi-. 119. Dinstag den Z. Octob.er 18Ü7.

Vubernial - Verlautbarungen.
Z. 1662. (3) Nr. 21821.

C u r r e n d e
über v e r l i e h e n e P r i v i l e g i e n . — Zufolge
eingelangter hoher Hofkanzlei-Decrete vom I« ,
und 21 . August l. I . , Zahlen 26521 und 23859,
hat die hohe k. k, allgemeine Hofkammer am 28.
Juni und am 12. Jul i l. I nach den Bestimmun-
gen des allerhöchsten Patentes vom 31 . März 1832
die nachstehenden Privilegien zu verleihen befunden:
— 1) Dem 32nw(^ iu i i , Parfumeur, wohnhaft
in Trieft, Nr. 711, für die Dauer von zwei Jahren,
auf die Entdeckung in der Verfertigung einer gal^
lettartigen Himbeeren-Pomade (pu i „<^ ^vlglina
sli ^ » m b o ! ^ ) . — 2) Dem Franz Mauczka,
fürstlicher Beamter, wohnhaft in Wien, Landstraße
Nr. 441, für die Dauer von zwei Jahren, auf die
Erfindung von Vorrichtungen für Ankündigungen
und Kundmachungen, welche im Wesentlichen darin
bestehen, daß 1. Ankündigungen und Kundmachun-
gen in größerer Form oder Fläche als bisher, so-
wohl an freien Plätzen, wo es bisher nicht möglich
war, als auch an den hiezu bestimmten Plätzen
an Gebäuden angebracht, und daß 2. dieselben halt-
barer als bisher auf einer biegsamen Unterlage
M den erfundenen Vorrichtungen befestiget, und
bei dem Hin - und Hertragen gcgen Beschmutzen
und gegen Beschädigungen besser geschützt werden
tonnen, daß endlich 3. die Vorrichtungen selbst
ftstere, daher eine längere Dauer versprechende Be-
standtheile enthalten, und in dieser Hinsicht einen
geringeren Kostenaufwand erheischen, als die gegen-
wattig bestehenden Ankündigungsarten. — 3) Dem
Albrecht Ahrens, Civil-Ingenieur, wohnhaft in
Essen m Preußen, derzeit in Wien, Leopoldstadt
-ir. 4 (durch Franz Wertfein, Doctor der Rechte
und niederösterr. öffentlicher Agent, wohnhaft in '
Wien, Stadt Nr. 469), für die Dauer von einem
^5ahre, auf die Entdeckung eines neuen und eigen-
thümlich constrmrten Apparates zur Wiederbelebung

der in der Rüben-Zuckerfabrication verwendeten
thierischen Kohle, wodurch die einmal gebrauchte
Kohle wieder völlig wie eine neue und frische Kohle
hergestellt werde, und welcher Apparat sich durch eine
bedeutende Kohlenersparniß und eine gleichmäßi-
gere Erzeugung und Wiederbelebung der Kohle,
sowie durch längere Haltbarkeit von allen bis jetzt
angewendeten Apparaten unterscheide. - 4) Dem
Albrecht Ahrens, Civil-Ingenieur, wohnhaft in
Essen in Preußen, derzeit in Wien, Leopoldstadt
Nr. 4 (durch Franz Wcrtfein, Doctor der Rechte
und niederösterr. öffentlicher Agent, wohnhaft in
Wien, Stadt Nr. 469), für die Dauer von einem
Jahre, auf die Entdeckung eines neuen und eigen-
thümlich construirten Koaksoftns, womit die Kohlen
vollkommen gleichmäßig entschwefelt und Koaks
erzeugt werden, welche sich wegen ihrer vollkom-
menen Entschwefelung ganz besonders zum Hoch-
ofenbetriebe eignen. — 5) Dem Albrecht Ahrens,
Cwil-Ingenieur, wohnhaft in Essen in Preußen,
derzeit in Wien, Leopoldstadt Nr. 4 (durch Franz
Wertfcin, Doctor der Rechte unt? niederösterr.
öffentlicher Agent, wohnhaft in Wien, Stadt Nr.
469), für die Dauer von einem Jahre, auf die Ent-
deckung eines neuen und eigenthümlichen Verfah-
rens, Eisen, Kobalt und Kupfer auf trockenem
Wege chemisch aus den Nickeleizen zu scheiden. — 6)

Gutsbesitzer, wohnhaft in Ampiers, Departement
der Rhone in Frankreich (durch Friedrich Rödiger,
wohnhaft in Wien, St . Ulrich Nr. 50) , für die
Dauer von zwei Jahren, auf die Erfindung eines
neuen Weckers, genannt Olnln^<ivei!> bestehend
in em.'m Mechanismus, mittelst dessen alle in
verschiedenen Stockwerken und Zimmern eines Gast-
hofes cder sonstigen Etablissements schlafenden Per-
sonen einzeln und zu beliebigen Stunden geweckt
werden können, —7) Deni Joseph Iüttner, Agent,
wohnhaft in Wien, Stadt Nr. 137, für die Dauer
von fünf Jahren, auf die Erfindungen und Ver-
besserungen in der Anordnung und Construction
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emer Maschine zur Absonderung des Kernmehles
von der Kleie, wobei der Bereitungscylinder in eine
verticals Lage, oder in eine, die horizontale um 45
Grade übersteigende Neigung gestellt, und die Bür-
sten mit dem Zubercitungscylinder derart verbunden
werden, daß man ihnen die gehörige Lage geben
könne, ohne die anderen Theile in Unordnung zu
bringen. — 8) Dem Ferdinand Täuber, Bürger,
wohnhaft in Iosephstadt in Böhmen, derzeit in
Neusteinhof bei Wien, für die Dauer von drei Jah-
ren, auf die Erfindung und Verbesserung einer neuen
Drehart und 'Appretur aller Gattungen von Spa-
gat, wodurch dieselben einen glasigen Glanz, eine
der Seide täuschend ähnliche Weichheit und Glätte
erlangen, und zu verschiedenen Zwecken verwendet
werden können. — 9) Dem Carl Huffzky, Ter-
ralithfabrikant und Privilegiumsnchaber, wohn-
haft in Mariaschein, Leitmentzer Kreises in Böh-
men, für die Dauer von drei Jahren, auf die Ver-
besserung, Dachziegel mittelst einer sehr einfachen,
vortheilhaften und nicht kostspieligen Ziegelform,
die aus Holz und Eisen besteht, in allen Dimen-
sionen zu formen, welches Verfahren in jeder ge-
wöhnlichen Ziegelei, ohne Veränderung derselben,
in Anwendung kommen könne, und wobei den Dach-
ziegeln auch eine billige und dauerhafte Glasur ge-
geben werde; ferner den gegrabenen Lehm durch
ein eigenthümliches Verfahren zur Ziegelerzeugung
geeigneter zu machen, und durch eine einfache Vor-
richtung sehr leicht und nicht kostspielig von allen
fremdartigen Beimischungen zu reinigen. — IN)
Dem Louis von Orth, wohnhaft in Wien, Leopold-
stadt Nr. 386, für die Dauer von einem Jahre,
auf die Erfindung und Verbesserung eines Ver-
fahrens in der Fabrikation von Stahl , Kupfer,
Zink, Blei, Zinn und ihrer Mischungen durch die
Emführung eines electrischen Stromes.— I I ) Dem
(FmvInni Dusel.«.«, d«lw l ^ o ^ wohnhaft in
Venedig, a, 5. ^cca i - ia , I^to. 4344, für die
Dauer von einem Jahre, auf die Verbesserung
in der Construction von Barken, womit bei einer
größeren Tragfähigkeit, als dieß bei den analogen
gewöhnlichen Fahrzeugen der Fall sey, Passagiere
auch leichter, schneller und sicherer transportirt
werden können — 12) Dem Ludwig Ploy, bürgert.
Apotheker und Inhaber eines chemischen Ladora-
toriums, wohnhaft in Obernberg, im Innkreise
in Ober-Oesterreich, für die Dauer von fünf Jah-
ren, auf die Erfindung und Verbesserung in der
Erzeugung des Phosphors. — 13) Dem Franz
Xaver Hicnen, fürstl. Schwarzenberg'scher Bau-
amtö-Werkführer, wohnhaft in Krumau in Böh-
men, für die Dauer von zwei Jahren, auf die
Erfindung, welche im Wesentlichen darin bestehe,

daß mittelst einer Circular-Sagmaschme, welche
durch Menschen- oder Dampfkraft betrieben werde,
und sich während des Schneidens zugleich vorwärts
bewege, Bauhölzer und Klötze von beliebiger Länge
besäumt, oder Bretter und Schwarten von ver-
schiedener Dicke davon abgeschnitten werden können.
— 14) Dem Joseph Konwalinka, Uhrmacher,
wohnhaft in Kavfenberg, im Brucker Kreise in
Steiermark, für die Dauer von einem Jahre, auf
die Entdeckung und Verbesserungen an Uhren, welche
im Wesentlichen bestehen: 1, in einer neuen Art,
den Regulator aufzuhängen, wobei die Reibung
und Abnützung vermieden, und die Anwendung des
OtleZ entbehrlich werde; 2. in einer neuen Ver-
bindung des Regulators mit der Hemmung; 3. in
der Anwendung eines neuen Mittels zur Erzielung
des Isochronismus bei verschiedenem 'Ausschlag-
winkel, welches sich vor den zu diesem Zwecke bis-
her angewendeten Mitteln durch eine besondere
Einfachheit und praktische Anwendbarkeit aus-
zeichne; 4. in einer neuen Construction des Schlag-
werkes, wobei das Laufwerk in Ersparung komme;

5. in einer neuen, sehr einfachen Construction der
Anrichtung, und 6. m einer eigenthümlichen Ver-
bindung des Schlagwerkes mit der Weckerauslösung,
vermöge welcher das Schlagwerk auch den Dienst
des Weckers verrichte. - 15) Dem Alexander
Schöller, k. k. Rath und prwil. Großhändler,
wohnhaft in Wien, Stadt Nr. 863 (durch Franz
Wcrtfein, Doctor der Rechte und mederösterr.
öffentlicher Agent, wohnhaft in Wien, Stadt
Nr. 469), für die Dauer von einem Jahre, auf
die Erfindung und Entdeckung einer neuen und
eigenthümlichen Construction schmiedeeiserner Röh-
ren für atmosphärische Eisenbahnen, welche gegen
die bisher angewendeten gußeisernen den Vorzug
größerer Genauigkeit, Gleichheit und Wohlfeilheit
besitzen; ferner Verbesserung in der Vorrichtung,
dieselben luftdicht zu verschließen. — Laibach am

6. September 1847.

I n Ermanglung eines Land cs-Gouverncurs:

A n d r e a s Gra f v H o h e n w a r t ,
k. k. Hofratl).

Fr iedr ich R i t t e r v. K re i zbe rg ,
k. k. Gubernialrath.

^ 7 i 6 9 4 ^ ( D Nr. 23315.
V e r l a u t b a r u n g .

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster
Entschließung vom 4. September 184? allergnä-
digst zu erstatten geruhet, daß von nun an allen
im Forstdienste angestellten Individuen, welche
durch Privatunterricht und Praxis sich gründliche
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Kenntnisse in ihrem Fache erworben haben, ge-
stattet werde, an der k, k. Forstlehr-Anstalt zu
Maria-Brunn sich einer Privatprüfung, als Be-
dingung ihrer Worrü'ckung in höhere selbstständige
Forstdienste, zu unterziehen, und daß die gedachte
Forstlehr-Anstalt zur Ausstellung von PrüfungZ-
Zeugnissen ermächtiget werde. — Dieß wird in
Folge hohen Studien-Hofcommissions-Decretes
vom 10. l. M . , Zahl 6510, zur allgemeinen
Kenntniß gebracht. — Laibach am 24. Septem-
ber 1847.

3. 1683. (3) S»r. 19981/4068 ad 23357.
A v v i s o.

Vienc apcrio il regoUre concorso ad
una catlodra d'umanhä presso il i. r. Ginna-
sio tli Spalato cni va congianto l'annuo ap-
pontanaento di fiorini seicento (fni 6oo).—
II piescntto csamc di concorso sarei tenuto
nei gionio 18, Novembre a c. pressn Je Di-
rezioni Ginnasiali di Zara, Spalalo, Ra»usa,
Goiixia^ Lubiana, Venezia, Milano, Inns-
bruck e Vienna. — Gii aspiranli dovranno
prcsenuire a lutto Oitobre a. c. al prutocollo
del Govcrno cni e soggeltu la Direzione Gin-
nasiale presso In quale voranno subire 1'
esatno, le loro petixioni, siilizzate in lingua
italiui'ia e dociuneniate in.modo da far con-
siatarc: — a.) il Juogo di nasciia, 1' eia e Ja
religione- h) la condizione^ c) la moralitä;
d) gli stud it faiti, compreso il corso peda-
gogicoj e) le cognizioiu delle Jingue; f) gli
impicgbisostenuti e specialmenle neila pub-
Llicct islruzione. — Da ultimo dovranno di-
chiararc so sieno parenti cun taluno del per-
sonale addctto al Gmnasio di Spalato. —
^ara li ig. Agoslo 1Ö47-.

Stadt- n. landrechtl. Verlautbarungen.
Z. 1725. (1) Nr. I I W l l uä 23850.

E d i c t
des k. k. innerösterr . - küstenländischen

?lppel la t ionsger ichtes.

Bei dem k. k Stadt- und Landrechte zu Görz
ist eine Rathöstelle, mit dem systemisirten Gehalle
pr. I 4 M si. C. M . und dem Vorrückungsrechte
in die höheren Gehaltsstufen pr. I600und I ^ W fl.
C. M. , in Erledigung gekommen. — Daher haben
Jene, welche sich um diese Stelle bewerben wollen,
ihre gehörig belegten Gesuche mit dem Ausweise
über die vollständige Kenntniß der deutschen und
italienischen Sprache und der Erklärung, ob und
in welchem Grade sie mit einem Beamten des be-
sagten Stadt- und Landrechtes verwandt oder ver-

schwägert seyen, binnen vier Wochen, vom Tage
der ersten Einschaltung dieses Edictes in die Wiener
Zeitungsblätter, durch ihre Vorstände bei dem k. k.
Stadt- und Landrechte zu Görz zu überreichen.

Klagenfurt am 23 September 1847.

Z. l7 lU. (2) Nr. 3040.
E d i c t .

Vom k. k. Stadt- und Landrechte in
Kram wird in der Rechtssache des Joseph
Mayer, Apothekers in Laibach, gegen Anna
Wagner und Matthäus Kra l , Vormünder dcr
minder;. Maria und Johanna N^p. Wagner,
väterlich Jacob Phllipp Wagnerischen Erbin-
nen, wegen ans dem Urtheil? vom !50. März
l. I . schuldigen Darlehens pr. 300 fl. «, 5. c ,
in die «xecucioe Vcrstngtrung des, der Psarr-
gült S t . Ptter in Laibach »nl> Rrct. Nr. 13
dienstbaren Ackers sammt Harfe, Dreschten-
ne uno Schupfe, im gerichtl. Schätzungswer-
the von 249 fi. lO kr., gewill igt und hlezu
3 FellbletunMagsatzungen, uno zw^r: die 1.
auf den 25. October l. I . , die 2. auf den
!5. November l. I . und dle 3. auf dcn 13.
December l. I . festgefttzl, und deren Vornahme
bei diesem k. f. Stadt - uno Landrechte jedes-
mal um 9 Uhr Vormittags angeordnet.

Hiezu welden die Kauflustigen mit dem
Bedeuten eingeladen, daß erwähnter Acker,
sammt H^'fe , Dreschtenne und Schupfe,
wenn er bci der ! . oder 2. Versttigerungs-
tagsatzung nicht um oder über den Schatzungs-
Werlh veräußert werden könnte, del der 3.
auch unter dem Schätzungswerlhe hintangege-
ben werden wird; wo übrigens die ülcitations«
bedmgmsse und das Schatzungsprotocoll bei
dem Hof - und G>richt6aovocaten Or, Kau-
tschitsch, oder in dcr dlcßlandrcchtl. Registra,
tur eingesehen werden können.

Laidach am 21. September 1847.

Aemtliche Verlautbarungen.
Z. 1709. (2) Nr. 9257M05.

C o n c u r s .
Bei der k. k. Camcral Herrschaft Maria-

Saal in Unterkarnten ist die provisorische Ver»
walter- und Bezirks- Commissärsstelle in Er-
ledigung gekommen, mit welcher ein Jahres-
gshalt von Neunhundert Gulden, ein Brenn-
holzdeputat von 30 Klaftern weicher Scheiter,
in dem zu taxirendrn Btlrage 2 2 f l . , rer
Genuß der freien Wohnung, ein Pserdpau«
schale jährlicher i60 st. und ein Kanzleipau-
schale jahrlicher 80 fi., endlich die Verpfllch
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tung zur Leistung einer Caution im Gchaltsbe-
trage verbunden ist. — Zur Wiederbtsetzung
dieses Dienstpostens wird der Concurs bis i5 .
November d. I . eröffnet. — Die Bewcrder
haben sich über Alter, S tand, tadellose Mo-
ral i tät , bisherige Dienstleistung und die er-
worbenen Kenntnisse, namentlich über die zu-
rückgelegten juridisch-polnischen Studien, über
die Befähigung als Bezirkscommissar, dann
als C iv i l - und CriminalcRichter in schweren
Polizei? Uebertretungcn, über die vollkommene
Kenntniß der Landamtirung und der Rech-
nungspstege auf Staatsgütern, so wie der
windischen Sprache, endlich über die Fähig-
keit zur Leistung der vorgeschliebenen baren
oder fideljufforischen Dienstcaution legal auszu-
weisen , und die gehörig docurnentirten Gesu-
che mit der Angabe, ob und in wie weit sî
mit eincm Angestellten des Verwaltungsam-
tes zu Mar ia -Saa l verwandt oder verschwä-
gert seyen, vor Ablauf des Concurs-Termi-
nes im ordentlichen Dienstwege an die k. k.
Camera!-Bezirks-Verwaltung in Klagenfurt
zu leitcn. — Von der k. k. steyermärkisch-
illyrischen Camera! - Gefallen - Verwaltung.—
Gratz am 25. September iL^7.

Z. i700. (2) Nr. ! 3 6 l .
Zehe nt- .Verpcichtu ng.

D c n !4 . O c t o b e r l 8 k 7 , V o r m i t -
t a g v o n 9 bis »2 Uhr , w e r d e n in der
K a n z l e i der Ne l l g i o n s f o n d sh e r r-
schast S i t t i c h zu Folge der Bewilligung
der löbl. k. k. Camera!-Bezirks-Verwaltung
zu Neustadt! ääo l l). September l° I . , Nr.
, ! 3 5 8 , die zur Herrschaft sittich gehörigen
Garben,, Sack-, Jugend- und Erdäpselze-
hente in dcn nachfolgenden Ortschaften, als:
a) Großoobrava (Vell l^ ä^drav»), b) Kl. in-
dobrava (ma!a Valx avu), e) Sagratz, ci) Felo-
sperg, o) Gradetz, 5) Koslcutsch, g) Tro-
schain, k) Großaltendorf, i) Sclo und Ja«
vor, li) Mlaschou, und I) Kaltenftld (Nerg-
lopole), auf weitere 6 Jahre, nämlich vom l .
November 1847 bis dahin »853, licitando ver-
pachtet werden. -— Die Pclchtlustigen werden
sonach zu der fraglichen Pachtoersteigerung zu

, erscheinen eingeladen, die Zehentholden abcr
erinnert, daß sie das ihnen gesetzlich zustehende
Einstandsrecht durch schriftlich bevollmächtigte
Ausschußmänner entweder gleich bei der Lici-
tatlon am obigen Tage, oder längstens binnen
6 Tagen darnach um so gewisser geltend zu
machen haben, a!s sonst auf die später ein-

langenden Gesuche und Erklärungen kein Be«
dacht genommen werden wird. Die Packtbe-
dingnisse können täglich beim Amte eingtsihen
werden. — Verwallunqsamt der k. k. Reli«
gionsfondsherrschaft Sittich den 23. Septem-
ber !847.

Vermischte Verlautbarungen.
Z. ,704. (2) Nr. 6.3.

E d i c t .

Diejenigen, welche auf den Nachlaß des am
28- Juni I, I . zu Moistrana (Zonsc. Nr. 6 verstor-
benen Kaischlers untz Rothga>bers Georg Knafiitsch
irgend welchen Anspruch stellen wollen, haben diesen
unler den Folgen des Z. 814 b. G. B . bei der auf
den 29. October d. I . Vormittags um 9 Uhr Hier-
amts angeordneten Tagsatzung anzumelden.

K. K. Geznksgencht Kronau am 8. Septem'
ber »847.

Z. 165 t. (3) Nr. 577j65.

E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte Munkendorf wird be-
kannt gemacht: Es seyen in der Execmionssachc des
Joseph Skofitz von Kleinmannsburg, gegen Mathias
Gollob von Dupliza, pcro. aus dem Urtheile clä».
27, J u n i , execulive intad. 30. September und
2. November .8^6 , Nr. ^ " ^ / . ^ , schuldiger l29
fi., der 5"/o Zinsen hiellon M 28. Ma i »6^3,
der schon «verlaufenen und noch fernern Exe-
cutionskossen, zur Vornahme der mit dem Be-
scheide vom heutigen bewilligten Feilbietung der, dem
Mathias Gollob gehörigen Rektalen, ols: der zu
Dupiiza an der Nezirksstwße «u!i Nr. î gelegenen,
der Psarrgült Stein 8ul) g^ect. Nr. »60'/4 dienst-
baren Kaischenrealität sammt Zugehör, dann des
ebendaselbst gelegenen, dem Gute Strinbüchcl sul,
Rect. Nr. , und Utb. Fol. ,26 dienstbaren Ackns
5a ,3m?,r2!,jIii, na vei-nou^ , beide Realilä'len tn
dem duich das Protocol! vom «2. Jänner l847,
Nr« '^/«L erhobenen gerichtltcheil Schä'tzungswerthe

pr 273 fl, 15 kr.
und der Fahrnisse, als: Stroh, Tische,
Bänke lc. im Werlhe pr 25 >> 24 »

somit alles im Werthe pr. . . . 297 ft. 39 kr.
die Tagsatzungen aus den l i . October d. I . , dann
den l l . 3iovcmber und den « l . December d. I . ,
jedesmal Vormittag von 9 bis 12 Uhr in loco der
Realitäton zu Dupliza mit dem Anhange angeord-
net, daß diese Realitäten und die Fährnisse nur bei
der 3. Feildietungstagsatzung auch unter dem Schä-
tzungsrverthe hintangegeben werden.

Das Schä'tzungsprotocoll, die Grundbuchscx-
natte und die Licitationsbedingnisse liegen Hieramts
zu Jedermanns Einsicht bereit.

Bezirksgericht Mimkendorf am 3. August 1847
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Gubernial - Verlautbarungen.
Z. 1762. ( I ) Nr. 7855, aä 24551.

K u n d m a c h u n g
wegen Hers te l lung der S t a t i o n s g e b ä u d e
zu Laibach. — I n Gemäßheit des hohen Hof-
kammer-Prasidial-Dccretts vom 21. l. M , Zahl
I 88 I /K . ^ . , wird die Herstellung des Stations-
gebäudes zweiter Classe in Laidach, auf der südlichen
Stuatseisenbahnstrecke, im Wege dcr öffentlichen
Concurrenz durch Uebcrreichung schriftlicher Offerte
an den Mindestsordcrnden überlassen. — Denjeni-
gen, welche diese Bauführung zu übernehmen beab-
sichtigen, wird Folgendes zur Richtschnur bekannt
gegeben: I ) Es sind zu Laibach folgende Bauten
herzustellen: 2. das Aufnahmsgebaude sammt der
Personenhalle, mit einem beiläufigen Kostenauf-
wande von 137,409 si. 39 kr.; t>. das Betriebs-
gebäude, mit 11517U ft. 4 kr.; e die Wagen-
remise, mit 37,583 st. 27 kr.; cl, das stabile
Warenmagazin, mit 45,445 ft. 27 kr.; « das
provisorische Warenmagazm, mit 28,85? si. 30 kr.;
k. das Betriebsmaterialien- und das Feucrlösch-
requisitcn-Depot, mit 8634 ft. 2 kr.; x. die pro-
visorische Posteilwagen-Rennse, mit 7626 st. ttkr.;
^. besondere Erfordernisse, als: Röhrenleitungs-,
Fcuerauswurfs- unb Wasseradzugscanäle, dann
Zisternen, Kranich- und DrehscheibewUntermaue-
rung, Equipagerampen, freistehende Aborte, Hütte
für die aufzustellende Circularsage, Einfriedung des
Statlonsplatzls sammt dcr Einfahrts-Drehthore,
mit 35,89A st. 35 kr., zusammen mit einem bei-
läufigen Kostcnauswande von 412,t>l9 si. 53 kr.
2) Die auf einem 15 kr. Stämpclbogen auogcfer-
tigten Offerte müssen längstens bis 23 . October
18 4 7 , Mittags um 12 Uhr, versiegelt und mit
der Aufschrift: „Anbot zur Herstellung der Sta-
twnsbauttn ^u Laibach," versehen, bei dcr k k Ge-
ncral-Direction für die Etaatseisenbahnen in Wien,
Herrngasse Nr. 27, eingebracht werden. — 3) Je-
des Offert muß den Bor - und Zunamen des Offe-
renten und die Angabe seines Wohnortes enthalten.
— Der Nachlaß an den Einheitspreisen ist in Pro-
centen, und zwar sowohl mit Ziffern als mit-Buch-
staben, anzugeben. —Offerte, welchc.diesen Bedin-
gungen nicht entsprechen oder andere Bedingungen
enthalten, werden nicht beachtet werden. — 4) Dcr
Offercnt, welcher seine persönliche Fähigkeit zur
Ausführung von derlei Bauten bei den Staatscisen-
bahncn nicht bereits dargethan hat, muß diese Fähig-
keit auf eine glaubwürdige Art nachweisen. Ferner
hat derselbe ausdrücklich.zu erklären, daß er die
auf den Gegenstand dieser Kundmachung Bezug
nehmenden Pläne, Vorausmaße, Preistabellen,
allgemeine und besondere Baubedingnisse und die

(Z. Amts-Bl. Nr. 119 v. 5. October !847.)

Baudeschreibung eingesehen, selbe wohl verstanden
habe und sich genau darnach benehmen wolle, zu
welchem Behufe er die erwähnten Document? noch
vor der Ueberreichung des Offertes unterschrieben
habe. Die gedachten Behelfe werden bei der Gene-
ral-Direction für die Staatseisenbahnen zu Wien,
in den vormittägigen Amtsstunden von 8 bis 2 Uhr,
dann bei der k k. Civilbauleitung zu Cilli zur Ein-
sicht für die Offerenten bereit gehalten werden. —
5) Dem Offert ist auch der Erlagschein über das
bei dem k. k. Universal-^ameral-Zahlamte in Wien,
oder bei einem Provinzial-Cameral-Zahlamtc er-
legte Vadium mit 5 A von der Bausumme beizu-
schließen. — Das Vadium kann übrigens in Ba-
rem oder in hiezu gesetzlich geeigneten österreichischen
Staatspapieren, nach dcm Börscwerthe dcs dem
Erlagstage vorausgehenden Tages (mit Ausnahme
der nur im Nennwerthe annehmbaren Obligationen
der Verlosung»-Anleihen von den Jahren 1834
und 163!)), erlegt werden. Auch können zu diesem
Behufe gehörig nach dem §. 1374 des a. b.G B.
versicherte hypothekarische Wcrschreibungcn, wclche
jedoch vorher, in Beziehung auf ihre Annehmbar-
keit, von der k k. Hof- und niederösterr. oder eincr
Pro^inzial-Kammerprocuratur geprüft und an-
standslos befunden worden seyn müssen, beigebracht
werden. — 6) Die Entscheidung über das Ergebniß
dcr Cvtlcurrcnz- Verhandlung wird von dem hohen
Präsidium der k. k« allgemeinen Hofkammer, nach
Maßgabe der Annehmbarkeit der Offerte und dcr
Vettrauungsivürdigkeit des Offerencen, erfolgen.

— Bis zu dieser Entscheidung bleibt jcdcrOfferent
vom Tage des überreichten Anbotes für dasselbe,
so wie auch dazu rechtlich verbunden, im Falle, als
sein Anbot angenommen wird, den Vertrag hier-
nach abzuschließen. — 7) Das Vadium des ange-
nommenen Anbotes wird als Caution zurückbehalten
werden, wenn der Untcmchmcr nicht etwa, was
ihm gegen besonderes Einschreiten freistchf, die Cau-
tlon in anderer, gesetzlich zulassiger Art bestellen will.
— Die Vadien dcr nicht angenommenen Anbote
werdcn sogleich den Offerenten zurückgestellt werden.
— Von der k. k. General-Direction für die Vtaats-
cisenbahnen Wien am 25. September 1847.

AcmÜiche Verlautbarungen.
Z, 1703 ( Y Nr. 459.

L i c i t a t i o n s ' A n k ü n d i g u n g .
Zu Folge hohen hofkricgörachllchen Rescripts

vom X». Mai l. I . , k . 1 « l 5 , wlrd über die Er-
bauung und rücksichtlich Aufsetzung eines zweiten
Stockwerkes auf das Gratzcr Monturs - (5omm,s-
sions-Gcbäude, und einer neuen gemauerten Pack-
schuppe, am ,5. November d. I . , Vormittags in
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den gewöhnlichen Amtsstunden, imMonturs-Com-
missions - Gebäude eine öffentliche Licitation abge-
halten werden, wozu die Unternehmungslustigen
eingeladen werden. Die vorläufigen Bedingungen
sind folgende: — I ) Zu dieser Licitation werden
nur solche Bauunternehmer zugelassen, welche durch
ihre Leistungen bereits als verläßlich bekannt sind,
oder mit ortsobrigkeitlichen Zeugnissen sich auswei-
sen, daß sie die erforderlichen Eigenschaften besitzen,
einen derlei Bau zu übernehmen und tadellos aus-
zuführen. — 2) Die Licitations- Verhandlung ge-
schieht zwar auf beide Bauobjccte vereint, jedoch
abgesondert nach den verschiedenen Werkschaften,
und erst nach Vollendung dieser Licitation im Ein-
zelnen wird zur Licitation des vereinten G.'sammt-
baues geschritten. — Nach dcn vorläufigen Kasten-
Überschlagen sind diese Gesammtbauten bevoran-
schlagt und werden als Ausrufspreise angenommen:
FürdicBruch- undDemolirungs-Arbeitcn 1314st.
I kr.; für Erdardeiten 388 fl. !5 kr ; für Maurer-
Arbeit sammt Materials 14! 5? fl. 18 kr.; für
Steinmetz-Arbeit 1341 fl. 13 kr.; für Zimmer-
manns-Arbeit5559fl. 54kr,; für Tischler-Arbeit
877 fl, 40 kr.; für Bchlosser.?lrbeit213l» fl. 45 kr.;
für Spengler-Arbeit 1732 st. 45 kr.; für Anstrei-
cher-Arbeit 241 fl, 32kr.; für Glaser-Arbeit392fl.
22 kr.; für Gußeisen - Erfordernisse 38tt fl. 15 kr.;
zusammen 28507 ft 9 kr. — 3) Jeder Mitlicitant
hat vor dem Beginne der Licitation ein Vadium
oder Reugeld von 5 Proccnten des Ausrufspreises
zu erlegen. Sollle der Ersteher die Ausfertigung
des rechtskraftigen Contractes oder Protocolls ver-
weigern, so verfällt sein ganzes Vadium dem hohen
Aerar, den übrigen Concurrenten wird das erlegte
Reugeld gleich nach beendigter Licitation zurück-
gestellt. — 4) Der Ersteher ist verpflichtet, das
erlegte Vadium gleich nach der Licitation auf IU
Procente des erstandenen Betrages zu ergänzen,
welches dann, als die vorgeschriebene Caution, in
die Gratzer Monturs-Commissions - Cassa gegm
Empfangsbestätigung deponirt wird. M i t dieser
Caution und mit semcm übrigen Vermögen haftet
der Ersteher dem hohen Aerar für die gemäß der
rectificirten Baupläne und Vorausmaßen in der
bedungenen Zeit zu vollführenden Arbeiten, so wie
auch durch drei auf einander folgende Jahre, vom
Tage der Collaudirung der Arbeiten, für alle an
dem Baue etwa sich zeigenden, dem Ersteber ge-
setzlich zur 3ast fallenden Gebrechen. — 5) Die
Caution kann in barem Gelde, m k. k. Staats-
papieren, in einer Realcaution oder in einer Bürg'
schaft bestehen; es werden jedoch nur die von der
Kammerprocuratur geprüften und hinreichende S i -
cherheit gewährenden Urkunden als Caution ange-

nommen. — 6) Es wird nicht gestattet, daß dieser
Bau, unter was immer für einem Vorwande, einem
Subcontrahenten theilweise oder im Ganzen über-
lassen werde. — 7) Der ganze Bau ist in allen
seinen Theilen, sowohl hinsichtlich der Güte der
zu verwendenden Materialien, als hinsichtlich der
Einhaltung der Dimensionen, unter der Aufsicht
der Gratzer Fortifications-Local-Direction, nach
den genehmigten Plänen und Vorausmaßen aus-
zuführen , welche zum Beweise der Identität von
dem Erstcher, der für die Dauerhaftigkeit des Bau-
werkes zu hasten hat, mit der ausdrücklichen Be-
merkung zu unterfertigen sind, daß er gegen die
entworfenen Dimensionen und Constructionen nichts
einzuwenden finde. — 8) Die Baumaterialien aller
Arl , so wie die übrigen Professionisten - Erzeugnisse
dürfen, ohne Ausnahme, nicht eher verwendet oder
auf irgend eine Weise der Beurtheilung entzogen
werden, bis sie nicht von dem den Bau inspiciren-
den Ingenieur-Offizier geprüft, als gut befunden
und angenommen wurden, daher auch für den Fall,
als irgend eine bereits hergestellte Arbeit den Con-
tracts-Bedmgungen nicht vollkommen entsprechend
befunden würde, der Ersteher verpflichtet ist, die
tmßfälligen Aenderungen, wie auch den Ersatz des
schlechten Materials, durch gutes, auf seine Kosten
alsogZeich vorzunehmen. — Der Ersteher begibt sich
des Rechtes, die Güte seiner Materialien und Ar-
beiten durch andere von ihm beigezogene Leute be-
kräftigen zu wollen, und verpflichtet sich, von den
Tischler- und Schlosser-Arbeiten ein Muster ver-
fertigen und nach Gutheißung des inspicirenden
Ingenieur-Ofsiziers bezeichnen, zu lassen, nach
wrlckem d.mn alle übrigen Stücke hergestellt und
controllirt werden. — I ) Der Bau des zweiten
Stockwerkes und der Packschuppe muß bis Ende
September 185N beendet, und dessen ordentliche
Collaudirung bemerkt seyn, weßhalb der Ersieher
nach dem Einlangen der hohen Entscheidung über
diese Licitations-Vcrhandlung, wozu sechs Wochen
von dem Licitationstage vorbehalten werden, zur
Contracts'Anstoßung sogleich verständigt wcrdcn
wird. — lU) Sollten durch Umstände, ohne Schuld
des Erstchers, während dem Baue Arbeiten und
Herstellungen nothwendig werden, welche nichr in
dem dießfälligen Elaborate begriffen sind, so werden
dem Contrahenten die dadurch entstandenen, com-
missionell zur rechten Zeit zu erhebenden Mehr-
arbeiten und Auslagen in dem Verhaltnisse der
erstandenen Entreprise-Summe zu jener des Kosten-
überschlages , vergütet. — Dagegen ist aber auch
der Contrahent verpflichtet, Alles, was die Um-
stände gegen das Bauelabsrat weniger herzustellen
gestatten, dem den Bau inspicirenden Ingenieur-
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Offizier zur Beurtheilung anzuzeigen, und nach
erfolgter Entscheidung, auf obige Art berechnet, von
der contrahirten Bausumme in Abzug bringen zu
lassen, worunter natürlich auch jene Minderarbeiten
gehören, welche die Militärbehörde anzuordnen fin-
det. — Ueberhaupt wird ein offenes Protocol! über
die Mehr- und Minderarbeiten während des ganzen
Baues gehalten werden — l i ) Der Contrahent
hat alle zum Baue nöthigen Fuhrleistungen ohne
Mauthbefreiung aus der erstandenen Bausumme
zu bestreiten, wo sie für den betreffenden Bauplatz
berechnet wurden, eben so sind Gerüstungen, Pol-
zungcn, Lausbrücken, Treppen, Lehnbögen u. s. w.
sammt Holz, dann das Sei l- undHebwcrk, alle
Requisiten ohne Ausnahme, überhaupt Alles, waö
zur Ausführung der Arbeiten nöthig ist, dann die
Regulirüng derNasseradlaufe während des Baues,
endlich die durch unvorhergesehene Falle, z. B .
Gewitter, Platzregen entstehenden Auslagen aus
der erstandenen Bausumme zu bestreitcn. — Be-
queme, sowohl für das Arbeits- als Aufsichtsper-
fonalc hinlängliche Sicherheit gewährende Gerü-
stungen und Laufbrücken werden ausdrücklich be-
dungen. — z2) Das Bruchstein-Maucrwcrk ist
sowohl m als über den Fundamenten aus möglichst
großen, lagerhaften, auö dem besten Steinbruche
bezogenen Steinen herzustellen; schlechte, verwit-
terte, oder von Säure angesteckte Steine werden
ausgeschlossen. — Zu den Ecken der Mauern sind
stets große, zugerichtete Steine zu nehmen, und das
Mauerwerk nach den Regeln der Kunst herzustellen.
Zur Packschuppe darf das Fundament nicht eher
ausgemauert werden, bevor der den Bau inspici-
rende Ingenieur Offizier die Sohle untersucht, und
sich von dcr gehörigen Tiefe überzeugt hat, ebenso
sind die andern Arbeiten nach seiner Anordnung zu
bewirk.». — ! 3) Kalk, Land, Z,tg«l, Marmor,
Holz lmd Eisen-M^N'lialll',! sii,d von der besten
Gattung beizustellen, um die danuc zu bewir-
kenden Arbcnen kunstgerecht herzustellen. —
5/,) Der Contrahknt >st verpflichtet, die Ge-
bäude mit allen in dem Bauvperate enthaltenen
Requisiten vollkommen versehen, ,m völlig rci.
„en dcl.v,daren Zustande zu festgesetzter Zeit zu
übergeben; d,ese Uevergabe wird nach der schrift-
lichen Anzeige des Contrah^ntrn an die Mon-
turscommisswn von der vollkommenen Been-
di.quüg der Bauten durch cine eigene Nn-
telsuchungs - oder Collaudilungscommisswn
erfolgen, wilche dle Baulen in Beziehung
auf die richtige, dauerhafte und entspre-
chende Herstellung prüft und bei klaglosem Be-
fund zur Nebernahme geeignet erklärt, »vor-
nach das Militärärar den Besitz dieser Bau-

ten antritt; — während i5) der Contrahent
von dem Tage der ersten (Zollaudirung noch
drei Jahre für den vollkommen guten B^uzu«
stand zu hasten hat, wo dann eine abermalige
commissionelle CoU«udirung vorgenommen wird
und be» klaglos befundenem Oauzustande der
Gebäude, der Ersteher von allen fernern Ver«
dindlichkcittn freigesprochen, die eingelegte Cau«
tion gegen Bestätigung und Rückstellung des
darüber von der Monturscommission ausgestell»
ten Empfangscheines zurück erhält. — Uebri-
gens ist der Grsteher nicht verantwortlich für
die während der 3jahrigen Hift^eit sich erge-
benden außerordentlichen Elementar» oder solche
Beschädigungen, die erweislich durch die Benü-
tzung der gedachten Bauten entstanden sind,
worüber die CoUaudirungscomm'ss'on zu ent-
scheiden h a t - ^ l6) Die Bezahlung des Contra«
henten erfolgt gleich nach der ersten Collaudi-
rung gegen gehörig gestanipelte Duittung im
Verhältnisse zu dem Fortschreiten dcr Baute
und des dazu verwendeten Materials, können
aber auch a conw Zahlungen nach den beste-
hcndcn Vorschriften und dem Gutachten der
dafür verantwortlichen Fortifications-Localdi»
reclion in der Art gelrliiet werden, daß die
Zahlungen me zwei Drittheile der bewirkten
Ardeicen überstclglu. — l?) Für den Fall,
als der Erstcher nicht in Gratz ansässig ware,
hat derselbe einen mit legaler Vollmacht ver-
sehenen Stellvertreter hier aufzustellen und der
Monturscommlssion namhaft zu machen, wel-
cher die Bauten zu leiten und alles statt des
Contrahentcn zu besorgen hatte, wahrend die«
ser ganz allein für d<n Vollzug der eingegan«
genen Verpflichtungen haftet. — !6) Der Er-
stcher ĥ c nach gcllchmigcem LicitHtionsacte die
erforderlichen Slämpelgebühren fül den Contract,
oder das dessen Stelle vertntcnde Licitatwnsl
protocoll, wie auch jene der Geldquittungen
zu d,streiten. — l9) Das ratifüirte Licita-
tlonsprotocoll vertritt die Stclle dcö Contrac-
tes, wird in drei gleichlautenden Parien aus-
gefertigt, wovon nns der Ersteher, eins die
Monturscommission erhalt, und eins für die
Hofkriegs.Buchhaltung aus Kosten des Erste-
Hers mit dem klassenmäßigen Stampel verse-
hin wird und für den Ersteher gleich nach Ab-
schluß dts Licitationsacteö unwiderruflich bin-
dend ist, für das hohe Aerar aber crst oom
Tage der erfolgten Genehmigung in Wirksam-
k.it tritt. — 20) I m Falle der Ersteyer nach
der ihn, dtkannt gewordenen Genehmigung des
Licitationsactes die Bedingniss.' nicht pünktlich
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erfüllt, ist das k. k. Aerar berecht'gt, dens.l-
ben zur Erfüllung der eingegangenen Verbind«
lichkeiten zu verhalten, oder aus dessen Gefahr
und Kosten eine neue öicitationsocrhanslung
auszuschreiben oder die Bauten, wann immer,
von wem immer und um was immer fürPr^ise
feil zu bieten, oder dieselben in eigener Regie
auf Kosten des Erstchcrs auszuführen und von
dem Contrahentcn die Kostendiff^renz zu erhe-
ben, wo sodann die erlegte Caution auf Ab-
schlag der zu lrfthenden Differenz zurückschal-
ten, und wenn sich keine höhere Beköstigung
ergeben sollte, als verfalle» eingebogen wird.
— Bei der Unzulänglichst der eingelegten Cau-
tion Haftel der Contrah^nt mit seinem ganzen
Vermögen. — 2 l ) Ueberhaupt steht es dem k.
k. Aerar frei, alle jene Maßregeln zu ergrei<
fen, welche zur unaufgchaltrnen Erfüllungdlö
Contractes führen, wobei noch besonders be-
merkt wird, daß Entschuldigungen üder Schwie«
rigkeiten oder Unmöglichketten, sich das nöthige
Materiale u. s, w. zu verschaffen, durchaus nicht
berücksichtiget werden können. Dagegen bleibt
auch dem Kontrahenten nöthigen Falles der
Rechtsweg für alle Ansprüche, oie er auS dem
Contracts machen zu können glaubt, mit der
ausschließlichen Betzingniß offen, daß der Con-
traheut in Betreff aller aus diesem Contract
entstehenden Rechtsfragen aus Streitigkeiten
sich der Gerichtsbarkeit und Entscheidung der
betreffenden Militärgerichte unbedingt un^v-
werfe. — 22) Stirbt der Contrahent uor Be-
endigung dis übernommenen Baues oder uor
Ablauf der beendigten Haftzeit, so gchlN alle
nach diesem Verträge ihm zustehenden Rechte
und Verpflichtungen an seine Rechtsnihmer
auf den Todesfall, für den Fall ader, als er
sonst zur Verwaltung ftiins Velwögens nnfä«
hig würde, an seine gefttzUchen Vertrcter über,
wenn das M'litarärar in oiesem Fälle den Ver-
trag aufzulösen nicht für gut findet. — 2--!) Zu
dieser Licitalionsv.rhandlung wcrden auch schrift-
liche Offerte angenommen, welche ab^r vor dem
förmlichen Abschlüsse der Licitation eingelangt
und mit dem bestimmten Vadium versehen seyn
müssen. — Auch hat das betreffende Offert
ausdrücklich zu enthalten, Laß der Off-'rent in
Nichts von diesen Licitationsbedingungcn abwei-
chen wolle, vlllmehr sich ebenso vilblndlich
mache, als wenn lhm die Lititationsbedinanijse
vorgelesen morden wäien, und er das P^oto«
coll scldst unterschrieben hätte; endlich muß sich der-
stlbe in dem schriftlichen Offerte verpflichten, daß,
im Falle er Ersteher dllede, er nach erhaltener of'
fizieller Kenntniß hieyon das Vadium zur vol-

len Caution unverzüglich ergänzen und im Un-
terlassurigßfalle sich dem richterlichen Verfahren
unbedingt unterwerfen wolle. - - Vom k. k.
illyrisch-inneröstcr. G.ncralcommando Gratz am
22. September i8^7.

Vermischte Verlautbarungen.
Z. ,696. (2) Nr. 3004.

W i d e r r u f .
Von der, ans den 1. October, 3. November

und 3. December d. I . angeordneten executive« Feil-
bielung der Realität des Altton Pautschiisch von Hra-
sche h<lt es sein Abkommen crhalttn.

K. K. Bezirksgericht Adelsderg am 26. Sep»
tember lU^7.

Z . ^ 6 ? 5 ^ " ( 3 ) ' Nr. 3.0.
E d i c t .

Alle jene, welche auf den Nachlaß des am «5.
December v. I . zu Höstein verstorbenen Ganzhüb-
lers I.-.cod Tilscher ilgcnd einen Anspruch zu stellen
vermeinen, h<,ben denselben bei c>ev auf den lg . Oc«
tobcr d. I . Vormittag 9 Uhr hieramts festgesetzten
Tagsatzung, dei Vermeidung der im § 8>4 a. b. G.
enthaltenen Folge,,, anzumelden.

K. K. Bezirks-Gencht Krainburg am 3 l .
Jul i 1847.
________ _ ^ Nr.^z ' lT^

E d i c t .
Von dem Bezirksgerichte Wippach wird bekannt

gemacht: Es sey für nöihig bcfunden worden, dem
Andreas Vidtich, von K,o^he Haus vc'r. 9, wegen
seiner erwiesenen Vl'rschwenduna., die freie Verwal-
tung seines Vermögens abzunehmen, drnielbcn als
Verschwender unlcr (.uvalcl zu sitzen, und zu seinem
Clmuor den Johann Vidlich, von Goz>)e Haus Är.
86, auf unbestimiltte Zcii zu bestellm.

Äezirksgerichc Wippach den l l . E e p t . ^847.

Z. 16^2. (3) Nr. 2955.
E" d i c <.

Vom We,''cksgenchte des Herzog!hums Gott-
schce wiid allgemein tnnd gemach!: Es habe das
liohe k. k. iimerostetreichisch-'kustenlandische Appcll-ations-
gerichr zu Klagenfnit in der Excllttionssache des
Mathias Wolf von Gotischer, wider Aiiüicas und
Gertraud P^enner von Wmdisckdovf, l>clc>. 2Z7 fi^
c. 8 o., mit hoher R«,'cursevledlglli,g von, 2,. Ma i
lß47, Z, 7040, die extlUllve Zeilbiciung der in
Wmdischdors 5ul̂  (äonftr. Nr. 19 und .sects'. Nr.
85 liegenden, auf 505 fl. geschätzten, dem Herzog-
thume Gottschee citlistbaren ^ Urb. Hübe zu de'
willigen befmiden. lss werden d.ihcr zur Vernähme
dicscr Feilbielung die Ta^sa^uugen auf dcn t'^. Oc.
tober, 12, Noocmder und l l . December l. I , jedes-
mal um 10 Uhr Vormittags in loco Wmoischdorf
mit dem Beisätze angeordnet, daß die besagte Reali-
tät erst bet der dlmcn Feilbtetungsta.qsatzung unter
dem Schätzuiigswerlhe hincangcgcben würde.

Grundbuchseriratt. Schätzui'gspwtocoll und die
Fcilbietungsbedmgnifse können Hiergerichts eingesehen
werden.

Gez. Ger. Gottschee arn 17. September 1847.


